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Der Autor ll In diesem Buch das espräc) mıt den Kritikern se1ınes ebenda
1981 erschienenen erkes » Das kirchliche Amt« aufgreifen”. Den Argumenten
des Patristikers Crouzel teilweise echnung tragend, nuancıert G seiıne damals
vorgetragene ese (»Die Amtskonzeption des Jahrtausends ist wesentlich
verschieden VO  —> der des ersten«) dahingehend, dals die ursprüngliche Konzeption
1n Reinkultur lediglich bis ZU bestanden, VO dagegen sich der 1mM

Vvollends eingetretene Umbruch angebahnt hätte JS) Damıt ist das
Kernstück der Diskussion ın Jene Zeıt zurückverlegt, die mangels Quellenmaterial
die besten Entfaltungsmöglichkeiten für Hypothesen hietet.

Ahnlich dem Werk VO  — 1981 welst auch das LICUCIC eıne el VO  —

Unstimmigkeiten hinsichtlich der Quellenangaben‘ und sachlichen Unrichtigkeiten
auf, W1e eLtwa, da Jesus aut as LS, VOIN einem Pharisäer NUAUMEeNS Sımon
gewarnt worden se1 (36); oder daß die piklese eın ZU. eiligen Geist sel

Unter den theologisc. relevanten Aussagen sollen 1mM wesentlichen LLIUT Jjene
untersucht werden, die mıiıt dem Hauptgegenstand des erkes, dem Amt ıIn der
Kirche, unmıttelbar zusammenhängen. Hıngewlesen se1 Jjedoch auf einıge
bedenkliche Aussagen ZUr Christologie und Soteriologie:

DIe Geburt Jesu ın Bethlehem wird, eiıner el VOINl xegeten Lolgend, als
wahrscheinlich unhistorisch hingeste 32) Dann aber erscheint der
mess1lanıschen Relevanz der rage die Aussage des aus und des as als
Lüge

Jesus hat Kranke geheilt 34,36) und »menschliche Kommunikation wieder-
hergestellt« (34), ach dem Dafürhalten des Autors jedoch, scheint C5S, keine
Naturwunder ewirkt. In der frühen Kirche habe c5 Phänomene egeben, die
»nach dem Urteil der Zeıtgenossen schlieCcC  1ın under WAarTell«; ach dem Urteil
des Autors g1Dt solche dementsprechend ohl nicht womıt der re des
Vatikanums (DS widersprochen wird.

Insbesondere Grelot, Eglise ei Ministeres. Pour lalogue critique MC Edward Schillebeeckx,
Parıs 1983; Kasper, Das kirchliche Amt In der Diskussion. Zur Auseinandersetzung mıiıt
Schillebeeckx, » Das kirchliche Amt« (Düsseldorf 1n: Theologische Quartalschrift 163 (1983)
46 —53; Vanhoye/H. Crouzel, Le miıinıstere ans ’Eglise. Reflexions PITODOS d’un OUVIaSC recent,
inm® RTh 114 (1982) VDE

oe ach Kor 1) »geschäftehalber ach Ephesus gekommen«(!).
163, Anm eıtere Beispiele 1m folgenden.
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DIie Gestalt Jesu ann letztlich nicht anders definiert werden als »In mythi-
schen Begrilfen«*. Mıt dem Bekenntnis, » Jesus ist der Sohn Gottes«, bringt die
cCArıstlıche Tradition ZU Ausdruck, da I6 der Überzeugung e  e, VO  — ott
bejaht un anerkannt SeIN« 44) Eınen Wesensunterschied in der Beziehung
ott scheint ach Sch In der Beziehung ott zwıischen Jesus un ulls nıcht
geben; Joh 20, wird verfälschend mıt »meın und euUuerTr Vater« (statt »meın Vater
und GuUEGT Vater«) wiedergegeben (44); VO Präexistenz ist nıe die Rede, un die
rage, WeT oder Was Jesus In sich selbst sel, wird als »theologisc nicht
passend« zurückgewiesen.

Hinsichtlich der Auferstehung el C5S, »auch 1ler se1lChristliche Identität — wirklich gewahrt?  141  — Die Gestalt Jesu kann letztlich nicht anders definiert werden als »in mythi-  schen Begriffen«‘*. Mit dem Bekenntnis, »Jesus ist der Sohn Gottes«, bringt die  christliche Tradition zum Ausdruck, daß er »aus der Überzeugung lebte, von Gott  bejaht und anerkannt zu sein« (44). Einen Wesensunterschied in der Beziehung zu  Gott scheint es nach Sch. in der Beziehung zu Gott zwischen Jesus und uns nicht zu  geben; Joh 20, 17 wird verfälschend mit »mein und euer Vater« (statt »mein Vater  und euer Vater«) wiedergegeben (44); von Präexistenz ist nie die Rede, und die  Frage, wer oder was Jesus in sich selbst sei, wird (ebd.) als »theologisch nicht  passend« zurückgewiesen.  — Hinsichtlich der Auferstehung heißt es, »auch hier (sei) ... das Prinzip ... in  Kraft, daß das In sich selbst’ und das ‘Für uns’ unmöglich getrennt werden«  könnten und daß die Gemeinden das sind, »was im Neuen Testament zutiefst mit  den Erscheinungen Jesu gemeint ist« (48).  — Auch dort, wo der Kreuzestod Jesu und seine Bedeutung dargestellt wird  (etwa 47), läßt sich kein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und anderen  Menschen feststellen. Als Gegenstand des erlösenden Wirkens kommen ausdrück-  lich nur innerweltliche Wirklichkeiten zur Sprache (43f); das Jenseits wird nur  einmal erwähnt, und zwar in negativer Weise (48). An den Haaren herbeigezogen  erscheint die sozio-politische Umdeutung der Tempelreinigung (36), die offensicht-  lich die Behauptung stützen soll, Jesus sei ein »politischer Revolutionär« gewesen‘’.  1. Zur Theologie des Amtes  Das Grundprinzip zur Beurteilung der Fragen um das Amt entnimmt Sch. gerade  dem vorgenannten Bereich. »Sind die  . gegebenen Amtsformen menschen-  befreiend oder menschen-knechtend... ?« (24). Ein sehr subjektives Kriterium!  Und wenn dieses in der »Erinnerung an Jesu Verheißung der kommenden Freiheit  ... für alle« angewandt werden soll, so wäre zu fragen, ob damit, wie der Autor es  vorauszusetzen scheint, ein Zeitalter der Freiheit für alle in dieser Welt gemeint ist.  In der apostolischen Zeit gab es nach Sch. eine Vielfalt »christlicher Kirchen«  (19), womit — im Zusammenhang mit seinen Aussagen über gegensätzliche Theolo-  gien und das Fehlen einer institutionellen Einheit der Gesamtkirche® — nicht bloße  Ortskirche innerhalb der einen Kirche, sondern eine Vielfalt von Kirchen unter-  schiedlicher »Konfession« gemeint zu sein scheinen. Eine solche, in neuerer Zeit  insbesondere von E. Käsemann vorgetragene Sicht wurde zuletzt (m.E. überzeu-  gend) zurückgewiesen von F.G. Untergaßmair’.  *38; Anführungszeichen vom Autor.  >31; Anführungszeichen vom Autor; weitere horizontalistische Deutungen und Umdeutungen: 43—48.  ° Vgl. auch bei ihm 71; und hier unten.  7 Die Einheit der Kirche im Neuen Testament, in: Handbuch der Ökumenik (hg. von H. J. Urban und H.  Wagner) I, Paderborn 1985, 51-87.das PrinzıpChristliche Identität — wirklich gewahrt?  141  — Die Gestalt Jesu kann letztlich nicht anders definiert werden als »in mythi-  schen Begriffen«‘*. Mit dem Bekenntnis, »Jesus ist der Sohn Gottes«, bringt die  christliche Tradition zum Ausdruck, daß er »aus der Überzeugung lebte, von Gott  bejaht und anerkannt zu sein« (44). Einen Wesensunterschied in der Beziehung zu  Gott scheint es nach Sch. in der Beziehung zu Gott zwischen Jesus und uns nicht zu  geben; Joh 20, 17 wird verfälschend mit »mein und euer Vater« (statt »mein Vater  und euer Vater«) wiedergegeben (44); von Präexistenz ist nie die Rede, und die  Frage, wer oder was Jesus in sich selbst sei, wird (ebd.) als »theologisch nicht  passend« zurückgewiesen.  — Hinsichtlich der Auferstehung heißt es, »auch hier (sei) ... das Prinzip ... in  Kraft, daß das In sich selbst’ und das ‘Für uns’ unmöglich getrennt werden«  könnten und daß die Gemeinden das sind, »was im Neuen Testament zutiefst mit  den Erscheinungen Jesu gemeint ist« (48).  — Auch dort, wo der Kreuzestod Jesu und seine Bedeutung dargestellt wird  (etwa 47), läßt sich kein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und anderen  Menschen feststellen. Als Gegenstand des erlösenden Wirkens kommen ausdrück-  lich nur innerweltliche Wirklichkeiten zur Sprache (43f); das Jenseits wird nur  einmal erwähnt, und zwar in negativer Weise (48). An den Haaren herbeigezogen  erscheint die sozio-politische Umdeutung der Tempelreinigung (36), die offensicht-  lich die Behauptung stützen soll, Jesus sei ein »politischer Revolutionär« gewesen‘’.  1. Zur Theologie des Amtes  Das Grundprinzip zur Beurteilung der Fragen um das Amt entnimmt Sch. gerade  dem vorgenannten Bereich. »Sind die  . gegebenen Amtsformen menschen-  befreiend oder menschen-knechtend... ?« (24). Ein sehr subjektives Kriterium!  Und wenn dieses in der »Erinnerung an Jesu Verheißung der kommenden Freiheit  ... für alle« angewandt werden soll, so wäre zu fragen, ob damit, wie der Autor es  vorauszusetzen scheint, ein Zeitalter der Freiheit für alle in dieser Welt gemeint ist.  In der apostolischen Zeit gab es nach Sch. eine Vielfalt »christlicher Kirchen«  (19), womit — im Zusammenhang mit seinen Aussagen über gegensätzliche Theolo-  gien und das Fehlen einer institutionellen Einheit der Gesamtkirche® — nicht bloße  Ortskirche innerhalb der einen Kirche, sondern eine Vielfalt von Kirchen unter-  schiedlicher »Konfession« gemeint zu sein scheinen. Eine solche, in neuerer Zeit  insbesondere von E. Käsemann vorgetragene Sicht wurde zuletzt (m.E. überzeu-  gend) zurückgewiesen von F.G. Untergaßmair’.  *38; Anführungszeichen vom Autor.  >31; Anführungszeichen vom Autor; weitere horizontalistische Deutungen und Umdeutungen: 43—48.  ° Vgl. auch bei ihm 71; und hier unten.  7 Die Einheit der Kirche im Neuen Testament, in: Handbuch der Ökumenik (hg. von H. J. Urban und H.  Wagner) I, Paderborn 1985, 51-87.ın
ra da das °In sich selbst’ und das °Fur uns unmöglıch getrenn werden«
könnten und da die Gemeinden das sind, 1mM Neuen lTestament zutıiefst mıt
den Erscheinungen Jesu gemeınt 1St« 48)

— Auch dort, der Kreuzestod Jesu und seine Bedeutung dargeste wird
eLiwa 47), aßt sich eın wesentlicher NnierscN1e'‘! zwıischen ihm un anderen
Menschen feststellen Als Gegenstand des erlösenden Wirkens kommen ausdrück-
ich L1UTr innerweltliche Wirklic  eiten Z Sprache (431); das Jenseıts wird LLUT
einmal erwähnt, und Z£.,Wal ıIn negatıver Weiılse 48) An den Haaren herbeigezogen
erscheint die sozlo-politische Umdeutung der empelreinigung (36), die offensicht-
iıch die Behauptung stutzen soll, Jesus sSe1 eın »politischer Revolutionär« gewesen”.

ZuUrV Theologıe des Amltes

Das Grundprinzip ZUT Beurteilung der Fragen das Amt entnımmt Sch gerade
dem vorgenannten Bereich »Sind die gegebenen Amtsformen menschen-
befreiend oder menschen-knechtend.. I« 24) Eın sehr subjektives Krıterium!
Und Wenn dieses ıIn der »Erinnerung Jesu Verheißung der kommenden reiıhelChristliche Identität — wirklich gewahrt?  141  — Die Gestalt Jesu kann letztlich nicht anders definiert werden als »in mythi-  schen Begriffen«‘*. Mit dem Bekenntnis, »Jesus ist der Sohn Gottes«, bringt die  christliche Tradition zum Ausdruck, daß er »aus der Überzeugung lebte, von Gott  bejaht und anerkannt zu sein« (44). Einen Wesensunterschied in der Beziehung zu  Gott scheint es nach Sch. in der Beziehung zu Gott zwischen Jesus und uns nicht zu  geben; Joh 20, 17 wird verfälschend mit »mein und euer Vater« (statt »mein Vater  und euer Vater«) wiedergegeben (44); von Präexistenz ist nie die Rede, und die  Frage, wer oder was Jesus in sich selbst sei, wird (ebd.) als »theologisch nicht  passend« zurückgewiesen.  — Hinsichtlich der Auferstehung heißt es, »auch hier (sei) ... das Prinzip ... in  Kraft, daß das In sich selbst’ und das ‘Für uns’ unmöglich getrennt werden«  könnten und daß die Gemeinden das sind, »was im Neuen Testament zutiefst mit  den Erscheinungen Jesu gemeint ist« (48).  — Auch dort, wo der Kreuzestod Jesu und seine Bedeutung dargestellt wird  (etwa 47), läßt sich kein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und anderen  Menschen feststellen. Als Gegenstand des erlösenden Wirkens kommen ausdrück-  lich nur innerweltliche Wirklichkeiten zur Sprache (43f); das Jenseits wird nur  einmal erwähnt, und zwar in negativer Weise (48). An den Haaren herbeigezogen  erscheint die sozio-politische Umdeutung der Tempelreinigung (36), die offensicht-  lich die Behauptung stützen soll, Jesus sei ein »politischer Revolutionär« gewesen‘’.  1. Zur Theologie des Amtes  Das Grundprinzip zur Beurteilung der Fragen um das Amt entnimmt Sch. gerade  dem vorgenannten Bereich. »Sind die  . gegebenen Amtsformen menschen-  befreiend oder menschen-knechtend... ?« (24). Ein sehr subjektives Kriterium!  Und wenn dieses in der »Erinnerung an Jesu Verheißung der kommenden Freiheit  ... für alle« angewandt werden soll, so wäre zu fragen, ob damit, wie der Autor es  vorauszusetzen scheint, ein Zeitalter der Freiheit für alle in dieser Welt gemeint ist.  In der apostolischen Zeit gab es nach Sch. eine Vielfalt »christlicher Kirchen«  (19), womit — im Zusammenhang mit seinen Aussagen über gegensätzliche Theolo-  gien und das Fehlen einer institutionellen Einheit der Gesamtkirche® — nicht bloße  Ortskirche innerhalb der einen Kirche, sondern eine Vielfalt von Kirchen unter-  schiedlicher »Konfession« gemeint zu sein scheinen. Eine solche, in neuerer Zeit  insbesondere von E. Käsemann vorgetragene Sicht wurde zuletzt (m.E. überzeu-  gend) zurückgewiesen von F.G. Untergaßmair’.  *38; Anführungszeichen vom Autor.  >31; Anführungszeichen vom Autor; weitere horizontalistische Deutungen und Umdeutungen: 43—48.  ° Vgl. auch bei ihm 71; und hier unten.  7 Die Einheit der Kirche im Neuen Testament, in: Handbuch der Ökumenik (hg. von H. J. Urban und H.  Wagner) I, Paderborn 1985, 51-87.für alle« angewandt werden soll, ware iragen, ob damıt, W1e der Autor
Vorauszusetzen scheint, eın Zeitalter der reıhnel für alle ın dieser Welt gemeınt ist

In der apostolischen eıt gab c5 ach Sch eine 1e »christlicher Kırchen«
(19), womıt 1mM Zusammenhang mıt seinen Aussagen ber gegensätzliche Theolo-
gıen und das Fehlen eiıner nstitutionellen Einheit der Gesamtkirche® nicht
Ortskirche innerhalb der eıinen Kırche, sondern eine 1e VO  z Kirchen unter-
schiedlicher » Konfession« gemeınt seın scheinen. iıne solche, ın HEUGTLEGT Zeıt
insbesondere VO  — Käsemann vorgeiragene IC wurde zuletzt (m. E überzeu-
gen zurückgewiesen VOIlN Untergaßmair’.

3 9 Anführungszeichen VO: UfTtOr.
Sil: Anführungszeichen VO utor; weıtere horizontalistische Deutungen und Umdeutungen: 43—48
Vgl uch bei ihm 7 9 und 1ler unten
Die Einheit der Kirche 1m Neuen Jestament, 1ın Handbuch der Okumenik (hg VOIl Urban un

Wagner) I’ Paderborn 1985, 5il —87
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Aus Paulus und der Apostelgeschichte wird ohne überzeugende Begründung

eiıne vorpaulinische Kirchenfassung herausdestilliert. Innerhalb dieser sel CS für
» Pneumatiker« egıtim SCWESCI, nicht arbeıten 51) eın Zustand, dem erst
Paulus eın Ende bereıtet habe In dieser vorpauliniıschen Kirche se]len alle gleich
SCWCESCI, ohne »Herrschaftsverhältnisse« 50) Erstaunlic einerseıts, W1e »histo-
risch« die 1ın dieser Beziehung derart verschriene Apostelgeschichte 1er
LL wird. Und andererseıts: daß alle Getauften das eine »prophetische un
pneumatische olk Gottes« sind, wurde 1n der Kirche grundsätzlich nıe bestritten
und wIird ın uUunNnseTeTr Zeıt mıt eCc LIECU betont, ohne daß damit aber ausgeschlossen
Ist, W as Sch offensichtlich als Gegensatz azu ansıeht, näamlich die Institutionalisie-
IUu1S der leitenden Autorıtaät 52) die für ihn entweder gleichbedeutend ist miıt
»Herrschaftsverhältnissen« oder doch aktısc. sehr chnell diesem Zustand
geführt hat

In Jener firühesten Kirche hätte eın jeder »nach eiıgener Geıistinspiration wirkli-
che Autoriıtäat 1n der Gemeinde gehabt« 52) Hıer die Unterscheidung
zwischen Leıtungsautorität un moralischer Autorıtat! Letztere en auffallend
Geistbegabte en Zeıten ın der Kirche gehabt. Ebenso scheıint Sch nicht
unterscheiden zwischen »prophetisch reden«, »Prophet SECIN« 1m allgemeinen Sınn
des o  es, W1e CS auch heute VON en rısten ausgesagt wird, un »Prophet
SECeIN« als besonderes Charısma, besondere un  10N er Sar Amt? Vgl etwa Apg
L3 I: Eph 4, 11) Insbesondere Gal 3, 26—28 (» nıcht mehr... Sklaven un
Freıe, nicht Mann und Frau«) sel vorpaulinisch. DIieses Wort wiıird VO Autor
verstanden, daß damıiıt nıicht bloß personale Gleichwertigkeıit afifırmiert, sondern
auch gesellschaftliche Rollenunterschiede ausgeschlossen seın ollten DIie Kirche
des Anfangs sel eine »egalitäre« Gemeinscha: SCWESCII (S2, 3-—6 alur aber
bleibt er jeglichen Bewelıls schuldig. Es sel dann Paulus SCWECSCI, der die Anerken-
NUNS der damaligen gesellschaftlichen Ordnung unter rısten durchgesetzt hätte
DIes sSe1 pastoral-strategischen Gründen« (m.a. W Aaus bloßem pportunıis-
mus!) geschehen und hätte keine bleibende dogmatische oder moraltheologische
Bedeutung (53 f; vgl 87) Hinsichtlich des Unterschiedes zwischen Mann und Tau
habe Paulus 1mM übrigen och hinzugefügt, EIK G1 » ‘1m Herrn’ aufgehoben werden
muls«. IDies sSe1 »etwas doppeldeutig« 53) In der Lat! ber die Doppeldeutigkeit
geht SallZ aufs Konto des Verfassers. Denn Paulus spricht lediglich VOIl Menschen,
die »1m Herrn als klaven berufen werden« (d. h., die klaven sınd ın dem
Augenblick, da S1e Yısten werden), und CI verlangt, dals Christen, die heiraten,
dies »1Im Herrn« tun (1 Kor f davon, dals »1m Herrn« irgendetwas
»aufgehoben« werden soll, ist nirgendwo die Rede

»Spontane« Entstehung der Amter?
uch ach Paulus noch, und bis tief 1NSs hineın, hat aut Sch Ormelle

Autoriıtät In der Kirche keine gespielt, sondern 1Ur die inhaltlıche (bes
9—8 na derer »bestimmte Leıter sich In dem SanZeCN Gruppengeschehen
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aufdrängten, infach Urc. die Autorıtät dessen, W ds sS1e sagten, un UrcC. ihr
christliches Lebensverhalten« 69) In einem gewIlssen Sınn gilt 1es für die
Apostel; ihnen, insbesondere dem Paulus, wird ZWAaT ormelle Autorıtät zuerkannt,
aber sS1e se1 »olifensic  ich (akzeptierter) apostolisch-inhaltlicher Autorität unter-
geordnet«®. Im übrigen se]len sich »Historiker un Theologen... darın ein1g, da
oste. ZUTr Zeıt des Paulus ormell eın Amt 1st« CS weshalb enn auch der
kurlose Neologismus » Aposteltum des Paulus« gebraucht wird 83) Da die
behauptete Einigkeit 1mM vorausgesetzten Sınn nicht INbeweisen etwa »Sacra-
mentum Mundi« L, 285 (»>Apostelamt« gleich siıebenmal 1m ersten Abschnitt
»Apostel«); die Einheitsübersetzung (»Amt« und » Apostelamt« 1ın Apg 1:
Herders theologischer Kommentar ZU Neuen lestament (V/1, 215 » Apostelamt
innerhalb des Zwölferkreises«).

Da die Autorıtät des Paulus selbst ın den VO  — ıhm begründeten Gemeinden
bestritten werden konnte, muß nicht mıiıt Sch vAx darauf zurückgeiführt werden,
dal$ formell-rechtliche Autoriıtät och keine spielte (71), sondern ist dadurch
erklärbar, da CT nicht den Erstaposteln und Urzeugen gehörte. Nirgendwo liest
INan, da die Autoriıtät des Petrus, des Johannes oder des akobus bestritten
worden sel

Abgesehen VO  —_ den posteln, auf die zurückzukommen seın wird, waren
aubige, ıIn denen sich die pneumatische Nal der Geisttaufe deutlicher manıfe-
stierte, selbst Leıter, Lehrer und Liturgen« der Ortsgemeinden geworden
93) Da eım Weiterziehen der Mıssıonare spontane und natürliche Leıter eine
koordinierende un  10 erwarben, 1e sich »historisch nachweisen«?. DIie be1-
den einzıgen alur angeführten Belegstellen enthalten jedoch lediglich, dalß 65

Ortlıche Vorsteher 2aD, jedoch nıchts darüber aus, W1e S1e ihrer un  10N
kamen. WOo immer dagegen 1m Neuen Testament VOIlNl dieser rage die Rede ist
(Apostelgeschichte und Pastoralbriefe), wird eutlich, daß die Vollmacht den

Amtsträgern VOINl posteln oder bevollmächtigten Apostelmitarbeitern
übertragen wurde. asselbe W1e 1er hatte Sch bereits 1ın » Das kirchliche Amt«
behauptet, un CS War VOIl seinen Kritikern überzeugend zurückgewilesen WOT-

den!® hne darauf einzugehen, wliederholt CI das früher VO  — ihm Gesagte nahezu
Wort für Wort Abgesehen VOIl en biblischen Angaben widerspricht eine derarti-
SC Annahme auch jeglicher historisch-soziologischer Wahrscheinlic  el So geht
CS auch heute ın keinem Vereın und in keiner neuzugründenden Freikirche oder

Zu den »spontanen Leıtern« hätten insbesondere die E1gentumer der Hduser
gehört, ın denen sich die Gemeinden versammelten (63, 65, S 78), Was S 101

rlaubt, Frauen als Leıterinnen hinzustellen uch das stand schon 1m Buch VON

1981,; und Grelot 85) hatte überzeugend nachgewilesen, da ıIn keinem Fall eın
Gastgeber einer Gemeinde als deren Vorsteher dargeste. se1l uch davon nımmt
Sch keine Notız Als ın rage kommende Frauen er Z7Wel Phoebe, die

S vgl uch die reC| konfiusen Ausführungen azu
9  9 vgl uch 791

10 Grelot, ÖI; Vanhoye/Crouzel, Z Z
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Röm 16, 1f) als »prostatıs der Gemeinde VOINl Kenchreä« erscheıint 65) » Prosta-
t1S« ann sowohl » Leıiterin« als auch »Gönner1in«, »Beschützerin«, »Helferin«
heißen Im Kontext kommt NUYT dıe zweıte Bedeutung In rage, da Paulus rklärt,
s1e se1 auch SeiInNe eıgene »prostatıis« geworden (Einheitsübersetzung: »S51e hat
auch mMI1r geholfen«). Bel der zweıten angeblichen Gemeindeleiterin handelt C555 sich

Priska, VO  — der 5 aber lediglich el da sS1e und ihr Mann Aquıila » Mitarbei-
er« des Paulus (Röm 16, 3; Mitarbeiter welcher Art wird nıcht gesagt) un
da S1e den Apollos ın der Tre Jesu unterrichtet en Apg 18, 26) An dieser
Stelle steht nıcht, W1e Sch ausführt, daß el »‘Lehrer’ mıiıt großem Ansehen und
Autorıtat In vielen Kirchen« SCWESCI seılen 76) Röm 16, el ZW alr >> alle
Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar«; aber das bezieht sıich ohl darauf,
EIK S1e für Paulus »ıhr en aufs ple. gesetzt haben« Da S1e »olt auf
evangelische Relse« waren, ıst VO Autor freıi erfunden. Ihr einzıges VOIN

den Quellen verzeichnetes eisemotiıv ist die Anordnung des audıus, da »alle
en KRom verlassen müßten« (Apg 18,

ollends unsinnıg ist die Behauptung, bel den Mitverfassern der Paulusbriefe
handle CS sich »Brüder un Schwestern 1n der kollegialen Leıtung paulinischer
Gemeinden« Ende eiınes Abschnittes, iın dem en zıti1erten tellen
ausschließlic Männer als Mitverfasser genannt sind Ebenso jeglicher
eleg afür, da die Presbyterkollegien Ende des aus »männlichen
un weiblichen144  Francois Reckinger  (Röm 16, 1{f) als »prostatis der Gemeinde von Kenchreä« erscheint (65). »Prosta-  tis« kann sowohl »Leiterin« als auch »Gönnerin«, »Beschützerin«, »Helferin«  heißen. Im Kontext kommt nur die zweite Bedeutung in Frage, da Paulus erklärt,  sie sei u.a. auch seine eigene »prostatis« geworden (Einheitsübersetzung: »Sie hat  auch mir geholfen«). Bei der zweiten angeblichen Gemeindeleiterin handelt es sich  um Priska, von der es aber lediglich heißt, daß sie und ihr Mann Aquila »Mitarbei-  ter« des Paulus waren (Röm 16, 3; Mitarbeiter welcher Art wird nicht gesagt) und  daß sie den Apollos in der Lehre Jesu unterrichtet haben (Apg 18, 26). An dieser  Stelle steht nicht, wie Sch. ausführt, daß beide »‘Lehrer’ mit großem Ansehen und  Autorität in vielen Kirchen« gewesen seien (76). Röm 16, 4 heißt es zwar: » ...alle  Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar«; aber das bezieht sich wohl darauf,  daß sie für Paulus »ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben«. Daß sie »oft auf  evangelische Reise« gegangen wären, ist vom Autor frei erfunden. Ihr einziges von  den Quellen verzeichnetes Reisemotiv ist die Anordnung des Klaudius, daß »alle  Juden Rom verlassen müßten« (Apg 18, 2).  Vollends unsinnig ist die Behauptung, bei den Mitverfassern der Paulusbriefe  handle es sich um »Brüder und Schwestern in der kollegialen Leitung paulinischer  Gemeinden« — am Ende eines Abschnittes, in dem an allen zitierten Stellen  ausschließlich Männer als Mitverfasser genannt sind (75)! Ebenso fehlt jeglicher  Beleg dafür, daß die Presbyterkollegien gegen Ende des 1. Jh. aus »männlichen  und weiblichen ... Vorstehern von Haushalten« bestanden hätten (85).  3. Verkennung des Apostelamtes  Bezüglich des Begriffs »Apostel« muß man zum mindesten folgende vier Arten  unterscheiden: 1) die Zwölf; 2) Apostel im weiteren Sinn, die den Auferstandenen  vor der »Himmelfahrt« gesehen haben (1 Kor 15, 7); 3) Paulus, der als einziger  nach der »Himmelfahrt« vom Herrn selbst berufen und als solcher von den  Uraposteln anerkannt wurde; 4) Apostel, die innerhalb der nachpfingstlichen  Kirche »durch Menschen« zu diesem Amt berufen wurden (vgl. Gal 1, 1). Diese  Unterscheidung führt Sch. nicht sauber durch; vielmehr erwähnt er nur die beiden  ersten Gruppen (74) — und vermengt dabei mit der zweiten noch die »apostoloi  ekklesion« (2 Kor 8,23; Phil 2, 25), die damit nichts zu tun haben, sondern  schlicht Abgesandte im ursprünglichen Sinn des Wortes sind.  Hinsichtlich der Zwölf sind die Ausführungen des Buches ausgesprochen dürftig.  Da liest man nichts vom Gebet Christi für sie, ihrer namentlichen Berufung, ihrem  »Sein mit ihm«, ihrer Ausbildung und Mitarbeit, ihrer Sendung durch ihn, ihrer  bleibenden Bedeutung nach Mt 19, 28 par. und Offb 21, 14; auch nichts Eindeuti-  ges im Sinn der grundlegenden Aussage der überlieferten Glaubenslehre, daß  jegliche Leitungsvollmacht in der Kirche nur von den Zwölf her tradierte Voll-  macht sein kann. Statt dessen werden die Urapostel vor allem im Konflikt mit  Paulus gesehen; ja, dieser habe sogar ziemlich forsch erklärt; »daß er fortan keine  Botschaft an diese Leute habe« (73f). Als Beleg für eine derartige Ungeheuerlich-Vorstehern VOIN Haushalten« bestanden hätten 85)

Verkennung des Apostelamtes
Bezüglich des egriffs »Apostel« mußß 11a ZU mıindesten olgende 1er rten

unterscheiden: die Z,wölf; Apostel 1mM weıteren Sinn, die den Auferstandenen
VOT der »Himmelfahrt« gesehen en (1 Kor 15 Z)E Paulus, der als einzıger
ach der » Himmelfahrt« VO Herrn selbst berufen und als olcher VO den
Uraposteln anerkannt wurde; Apostel, die innerhalb der nachpfingstlichen
Kırche »durch Menschen« diesem Amt berufen wurden (vgl Gal il Diese
Unterscheidung Sch nıicht sauber Uurc. vielmehr erwähnt 1: 1L1UT die beiden
ersten Gruppen 74) und vermengt el mıt der zweıten och die »apostoloi
ekklesion« @ Kor S, 23 Phıil Ze 25) die damıiıt nıichts tun aben, sondern
SCANIILC Abgesandte 1mM ursprünglichen Sınn des Wortes sind.

Hinsichtlich der WO sınd die Ausführungen des Buches ausgesprochen düriftig.
Da liest INan nıiıchts VO Christı für s1e, ihrer namentlichen erufung, ihrem
»Seın mıt ihm«, ihrer Ausbildung un Mitarbeıt, ihrer Sendung Hr ihn, ihrer
bleibenden Bedeutung ach Mt 19, 28 Dar und Of{ffb IL, 14; auch nichts indeuti-
SCS 1m Sınn der grundlegenden Aussage der überlieferten Glaubenslehre, da
jegliche Leitungsvollmacht ın der Kirche LLUT VOINl den WO her tradierte oll-
macht se1ın annn Statt dessen werden die Urapostel VOTL em 1mM Konflikt mıt
Paulus gesehen; Ja, dieser habe ziemlich forsch erklärt; »daß fortan keine
Botschaft diese Leute habe« 73{1) Als eleg für eıne erartıge Ungeheuerlich-
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keit findet Ial einen Vers Gal 14 19), der eIwas SallZ anderes beinhaltet » Von
den anderen posteln habe ich Reinen gesehen, LLUT akobus C

Zum » Apostelkonzil« In Jerusalem versammelt sich ach Sch »dıe
Gemeinde, geleitet VO  — einem Rat VOIN Altesten. > WIC.  ige Entscheidungen
reffen, gemeınsam mıt ‘den posteln Diese Apostel ann IanChristliche Identität — wirklich gewahrt?  145  keit findet man einen Vers (Gal 1, 19), der etwas ganz anderes beinhaltet: »Von  den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus... «.  Zum »Apostelkonzil« in Jerusalem versammelt sich nach Sch. »die ganze  Gemeinde, geleitet von einem Rat von Ältesten..., um wichtige Entscheidungen zu  treffen, gemeinsam mit ‘den Aposteln’. Diese Apostel kann man ... am besten in  das damalige Modell der ‘prytania’ ... in den ... freien Zusammenschlüssen jener  Zeit einordnen« (67). Bezüglich des Entscheidungsträgers liegt hier eindeutig  Fälschung vor. Zwar versammelt sich nach Lukas die ganze Gemeinde, um die  antiochenische Delegation zu empfangen (Apg 15, 4), und sie beschließt mit, eine  eigene Delegation mit zurück nach Antiochia zu schicken; und wohl auch, wer  dazu gehören soll (22). Dazwischen aber versammeln sich für die Beschlußfassung  über die Sache ausschließlich die Apostel und Ältesten, und sie allein zeichnen als  Absender des Briefes (6.23). Die Apostel nach Art der »prytania« in den Vereini-  gungen jener Zeit darzustellen — Vereinigungen, von denen es kurz vorher heißt,  daß sie eine ziemlich »demokratische« Organisationsform hatten (66) —, ohne ihre  unmittelbar von Christus empfangene Vollmacht zu erwähnen, kommt faktisch  einer Leugnung dieser Vollmacht gleich. Auf derselben Linie liegt die — vom Text  her nicht begründete — Vermutung, für Paulus sei das Ansehen, das Jakobus,  Petrus und Johannes genossen, nach Gal 2, 6 ein rein menschliches gewesen (68).  Die Rolle der Apostel wird von Sch. so dargestellt, als hätten sie Autorität nur  über die Ortskirche von Jerusalem gehabt (67) — wohingegen nach der überliefer-  ten Glaubenslehre das Kollegium der Urapostel, insbesondere die Zwölf mit  Petrus, von Anfang an die Leitung der Gesamtkirche innehatte. Dem entspricht  denn auch der Tenor des biblischen Textes: Was nach Sch. ein bloßer »Schieds-  spruch« als Antwort der Jerusalemer Gemeinde auf eine »Konsultation« seitens  der Antiochener sein soll, erweist sich viel eher als ein autoritativer Beschluß, in  einem Autoritätsbewußtsein, wie es von späteren Konzilien schwerlich überboten  werden konnte: »Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere  Last aufzuerlegen... « (Apg 15, 29). Auch Sch. spürt das, und während er sonst  weitgehend, gerade auch im vorliegenden Zusammenhang, die Angaben der  Apostelgeschichte so nimmt, wie sie dastehen, stellt er in diesem Fall ihre Historizi-  tät unter Hinweis auf den Galaterbrief in Frage (67f). Aber auch dieser gebraucht,  genau wie Lukas, den Ausdruck »auferlegen« (2, 6) und zusätzlich noch dazu noch  das stärkere »zwingen« (2, 3), was doch nur um so mehr auf eine autoritative  Entscheidung hinweist. Daß Lukas von einem Dekret, Paulus dagegen von einer  Übereinkunft spricht, braucht wahrhaftig keinen Gegensatz zu bedeuten: auf  jedem Konzil geschieht eine Übereinkunft zwischen den Konzilsmitgliedern, die  dann zu einem Dekret für die Kirche wird.  Vor allem auf der Ebene der Universalkirche hätte nach Sch. und seinen  exegetischen und ekklesiologischen Gewährsleuten zunächst, und länger als in den  Orts- und Teilkirchen, das »kreative Urchaos« geherrscht (69,72). »Für Autorität  in der Gemeinde kommen historisch erkennbar u.a. in Betracht: sichtbare Manife-  stationen von Geisterfülltheit — gesellschaftlicher und intellektueller Status... — die  ‘ersten Konvertiten’ in einer Stadt... — die persönliche Beziehung zu dem kirche-besten In
das amalige odell der ‘prytanıa)Christliche Identität — wirklich gewahrt?  145  keit findet man einen Vers (Gal 1, 19), der etwas ganz anderes beinhaltet: »Von  den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus... «.  Zum »Apostelkonzil« in Jerusalem versammelt sich nach Sch. »die ganze  Gemeinde, geleitet von einem Rat von Ältesten..., um wichtige Entscheidungen zu  treffen, gemeinsam mit ‘den Aposteln’. Diese Apostel kann man ... am besten in  das damalige Modell der ‘prytania’ ... in den ... freien Zusammenschlüssen jener  Zeit einordnen« (67). Bezüglich des Entscheidungsträgers liegt hier eindeutig  Fälschung vor. Zwar versammelt sich nach Lukas die ganze Gemeinde, um die  antiochenische Delegation zu empfangen (Apg 15, 4), und sie beschließt mit, eine  eigene Delegation mit zurück nach Antiochia zu schicken; und wohl auch, wer  dazu gehören soll (22). Dazwischen aber versammeln sich für die Beschlußfassung  über die Sache ausschließlich die Apostel und Ältesten, und sie allein zeichnen als  Absender des Briefes (6.23). Die Apostel nach Art der »prytania« in den Vereini-  gungen jener Zeit darzustellen — Vereinigungen, von denen es kurz vorher heißt,  daß sie eine ziemlich »demokratische« Organisationsform hatten (66) —, ohne ihre  unmittelbar von Christus empfangene Vollmacht zu erwähnen, kommt faktisch  einer Leugnung dieser Vollmacht gleich. Auf derselben Linie liegt die — vom Text  her nicht begründete — Vermutung, für Paulus sei das Ansehen, das Jakobus,  Petrus und Johannes genossen, nach Gal 2, 6 ein rein menschliches gewesen (68).  Die Rolle der Apostel wird von Sch. so dargestellt, als hätten sie Autorität nur  über die Ortskirche von Jerusalem gehabt (67) — wohingegen nach der überliefer-  ten Glaubenslehre das Kollegium der Urapostel, insbesondere die Zwölf mit  Petrus, von Anfang an die Leitung der Gesamtkirche innehatte. Dem entspricht  denn auch der Tenor des biblischen Textes: Was nach Sch. ein bloßer »Schieds-  spruch« als Antwort der Jerusalemer Gemeinde auf eine »Konsultation« seitens  der Antiochener sein soll, erweist sich viel eher als ein autoritativer Beschluß, in  einem Autoritätsbewußtsein, wie es von späteren Konzilien schwerlich überboten  werden konnte: »Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere  Last aufzuerlegen... « (Apg 15, 29). Auch Sch. spürt das, und während er sonst  weitgehend, gerade auch im vorliegenden Zusammenhang, die Angaben der  Apostelgeschichte so nimmt, wie sie dastehen, stellt er in diesem Fall ihre Historizi-  tät unter Hinweis auf den Galaterbrief in Frage (67f). Aber auch dieser gebraucht,  genau wie Lukas, den Ausdruck »auferlegen« (2, 6) und zusätzlich noch dazu noch  das stärkere »zwingen« (2, 3), was doch nur um so mehr auf eine autoritative  Entscheidung hinweist. Daß Lukas von einem Dekret, Paulus dagegen von einer  Übereinkunft spricht, braucht wahrhaftig keinen Gegensatz zu bedeuten: auf  jedem Konzil geschieht eine Übereinkunft zwischen den Konzilsmitgliedern, die  dann zu einem Dekret für die Kirche wird.  Vor allem auf der Ebene der Universalkirche hätte nach Sch. und seinen  exegetischen und ekklesiologischen Gewährsleuten zunächst, und länger als in den  Orts- und Teilkirchen, das »kreative Urchaos« geherrscht (69,72). »Für Autorität  in der Gemeinde kommen historisch erkennbar u.a. in Betracht: sichtbare Manife-  stationen von Geisterfülltheit — gesellschaftlicher und intellektueller Status... — die  ‘ersten Konvertiten’ in einer Stadt... — die persönliche Beziehung zu dem kirche-1ın denChristliche Identität — wirklich gewahrt?  145  keit findet man einen Vers (Gal 1, 19), der etwas ganz anderes beinhaltet: »Von  den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus... «.  Zum »Apostelkonzil« in Jerusalem versammelt sich nach Sch. »die ganze  Gemeinde, geleitet von einem Rat von Ältesten..., um wichtige Entscheidungen zu  treffen, gemeinsam mit ‘den Aposteln’. Diese Apostel kann man ... am besten in  das damalige Modell der ‘prytania’ ... in den ... freien Zusammenschlüssen jener  Zeit einordnen« (67). Bezüglich des Entscheidungsträgers liegt hier eindeutig  Fälschung vor. Zwar versammelt sich nach Lukas die ganze Gemeinde, um die  antiochenische Delegation zu empfangen (Apg 15, 4), und sie beschließt mit, eine  eigene Delegation mit zurück nach Antiochia zu schicken; und wohl auch, wer  dazu gehören soll (22). Dazwischen aber versammeln sich für die Beschlußfassung  über die Sache ausschließlich die Apostel und Ältesten, und sie allein zeichnen als  Absender des Briefes (6.23). Die Apostel nach Art der »prytania« in den Vereini-  gungen jener Zeit darzustellen — Vereinigungen, von denen es kurz vorher heißt,  daß sie eine ziemlich »demokratische« Organisationsform hatten (66) —, ohne ihre  unmittelbar von Christus empfangene Vollmacht zu erwähnen, kommt faktisch  einer Leugnung dieser Vollmacht gleich. Auf derselben Linie liegt die — vom Text  her nicht begründete — Vermutung, für Paulus sei das Ansehen, das Jakobus,  Petrus und Johannes genossen, nach Gal 2, 6 ein rein menschliches gewesen (68).  Die Rolle der Apostel wird von Sch. so dargestellt, als hätten sie Autorität nur  über die Ortskirche von Jerusalem gehabt (67) — wohingegen nach der überliefer-  ten Glaubenslehre das Kollegium der Urapostel, insbesondere die Zwölf mit  Petrus, von Anfang an die Leitung der Gesamtkirche innehatte. Dem entspricht  denn auch der Tenor des biblischen Textes: Was nach Sch. ein bloßer »Schieds-  spruch« als Antwort der Jerusalemer Gemeinde auf eine »Konsultation« seitens  der Antiochener sein soll, erweist sich viel eher als ein autoritativer Beschluß, in  einem Autoritätsbewußtsein, wie es von späteren Konzilien schwerlich überboten  werden konnte: »Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere  Last aufzuerlegen... « (Apg 15, 29). Auch Sch. spürt das, und während er sonst  weitgehend, gerade auch im vorliegenden Zusammenhang, die Angaben der  Apostelgeschichte so nimmt, wie sie dastehen, stellt er in diesem Fall ihre Historizi-  tät unter Hinweis auf den Galaterbrief in Frage (67f). Aber auch dieser gebraucht,  genau wie Lukas, den Ausdruck »auferlegen« (2, 6) und zusätzlich noch dazu noch  das stärkere »zwingen« (2, 3), was doch nur um so mehr auf eine autoritative  Entscheidung hinweist. Daß Lukas von einem Dekret, Paulus dagegen von einer  Übereinkunft spricht, braucht wahrhaftig keinen Gegensatz zu bedeuten: auf  jedem Konzil geschieht eine Übereinkunft zwischen den Konzilsmitgliedern, die  dann zu einem Dekret für die Kirche wird.  Vor allem auf der Ebene der Universalkirche hätte nach Sch. und seinen  exegetischen und ekklesiologischen Gewährsleuten zunächst, und länger als in den  Orts- und Teilkirchen, das »kreative Urchaos« geherrscht (69,72). »Für Autorität  in der Gemeinde kommen historisch erkennbar u.a. in Betracht: sichtbare Manife-  stationen von Geisterfülltheit — gesellschaftlicher und intellektueller Status... — die  ‘ersten Konvertiten’ in einer Stadt... — die persönliche Beziehung zu dem kirche-freien Zusammenschlüssen Jener
Zeıt einordnen« 67) Bezüglich des Entscheidungsträgers leg 1er eindeutig
Fälschung VO  m War versammelt sich ach as die Gemeıinde, die
antiochenische Delegation empfangen (Apg L5 4), und S1e beschließt mıt, eiıne
eigene Delegation mıt zurück ach Antiochila schicken; und ohl auch, WerTr
azu ehören soll] 22) Dazwischen aber versammeln sich für die Beschlußfassung
ber die aC ausschließlic die Apostel und Altesten, und S1e allein zeichnen als
sender des Briefes Die Apostel ach Art der »prytanlia« ın den Vereımnli-
SUNSCH Jener Zeıt darzustellen Vereinigungen, VON denen Cc5 z vorher el
daß S1e eıne ziemlich »demokratische« Organisationsform hatten 66) ohne ihre
unmittelbar VOIl Y1STIUS empfangene Vollmacht erwähnen, kommt faktisch
eiıner eCUgNUNg dieser Vollmacht gleich. Auf derselben Linlie leg die VO lext
her nicht begründete Vermutung, für Paulus se1 das Ansehen, das Jakobus,
Petrus und Johannes SSCH, ach Gal Z eın rein menschliches SCWESCH 68)

Die der Apostel wird VOIN Sch dargestellt, als hätten S1e Autorität LLUTr
ber die Ortskirche VOINN Jerusalem gehabt 67) wohingegen ach der überliefer-
ten Glaubenslehre das Kollegium der Urapostel, insbesondere die WO mıt
etrus, VOINN Anfang die Leıitung der Gesamtkirche innehatte. Dem entspricht
denn auch der Tenor des biblischen lTextes: Was ach Sch eın bloßer »Schieds-
spruch« als Antwort der Jerusalemer Gemeinde auf eine » Konsultation« seıtens
der Antiochener se1ın soll, erwelıst sich 1e] eher als eın autorıtatıver eschluß, ıIn
einem Autorıitätsbewußtsein, W1e es VOIl spateren Konzilien schwerlich überboten
werden konnte: »Der Heılige Geist un WLr en beschlossen, euch keine weıtere
Last aufzuerlegen.. << (Apg 15, 29) uch Sch spurt das, und während Zl OoOns
weıtgehend, gerade auch 1m vorliegenden Zusammenhang, die Angaben der
Apostelgeschichte nımmt, W1e€e S1e dastehen, stellt Cn ın diesem Fall ihre Historizi-
tat nter Hınweils auf den Galaterbrief ın rage 67%1) ber auch dieser gebraucht,

W1€e ukas, den USAruC »auferlegen« C& und zusätzlich och azu och
das stärkere »ZWIinNgen« 2 3), Was doch LLUT mehr auf eıne autorıtatıve
Entscheidung hinweist. Daß as VON einem Dekret, Paulus dagegen VON einer
Übereinkunft spricht, braucht wahrhaftig keinen Gegensatz bedeuten: auf
Jedem Konzzil geschieht eine Übereinkunft zwischen den Konzilsmitgliedern, die
ann einem Dekret für die Kirche wird.

Vor em auf der ene der Universalkirche hätte ach Sch und seınen
exegetischen und ekklesiologischen Gewährsleuten zunächst, un länger als iın den
TtS- und Teilkirchen, das »kreative Urchaos« geherrscht 69,72) » Für Autoriıtät
In der Gemeinde kommen historisch erkennbar in eirac. sichtbare Manıife-
statiıonen VO  —> Geisterfülltheit gesellschaftlicher und intellektueller Status. die
‘ersten Konvertiten)’ In einer die personlıche Beziehung dem kirche-
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gründenden Apostel << 80) Man sieht Gs die Art, W1e die Kirche selbst seıt den
Pastoralbriefen, der Apostelgeschichte und Klemens VO  > Rom die Begründung der
Autorıtät ın ihr ehrt, nämlich UTE Übertragung seıtens der Apostel, gehö nıcht
dazu; vielmehr sel die Autoriıtät der Gründer eıne »ausnahmswelse Autorıutät«
SCWESCIHI (80), nicht eiıne VOIN Jesus historisch sichtbar empfangene und als solche
das erste 1€' ıIn eiıner Kette sichtbar tradierter Autoriıtäat.

Dıe Beziehungen zwıischen den einzelnen Teilkirchen und Gruppen innerhalb
derselben waren ach Sch VOT em UrCcC. Auseinandersetzungen un: Konflikte
gepragt SCWECSCIH. 1C: daß > diese on gegeben hat, ware daran das
Erstaunliche, denn das WaT nahezu en Zeıten der Fall; sondern dals on
und Streıt SOZUSaASCH das Wesen der Kirchverfassung ausgemacht hätten.

Denn da supposiıto keine Instanzen gab, die grundsätzlich befugt
9 Streitfragen autorıtatıv schlichten, mußÖten diese notgedrungen über-
andnehmen, das kirchliche en beherrschen und In den meısten Fällen Urc.
das »Recht des Stärkeren« entschieden werden. S1e mußten schließlich eıner
immer rasanteren Aufsplitterung der Kirche 1ın Tausende VOINl Grüppchen und
Sekten führen Da 1eSs nicht geschah, ist ohl der beste Bewelıls afür, daß das
Suppositum nicht stimmt.
on selen dadurch gelöst worden, »daß estimmte TYTısten

kommen, miteinander reden und den Konflikt besprechen« 69) Da ın dem
bereıts erwähnten Fall, den WIT AUus den Quellen besten kennen, mı1t Autorıitäat
ausgestattete Christen, nämlich Apostel und Presbyter, zusammenkamen und den
Konftlikt nicht LLUT besprochen, sondern VOT em eıne Entscheidung azu getro(f-
fen aben, wird unterschlagen.

Als Beispiel eines nichtgelösten Konfliktes wird der » Zwischenfall 1n Antıo-
chien« zwischen Petrus und Paulus genannt Gal Z Wıe seinerzeıt bereits
O1SY un Goguel meınt auch Sch., dieser Vorfall hätte miıt eıner Niederlage des
Paulus und einem Schisma geendet. Paulus haätte sich VOINl der antiochenischen
Gemeinde »irgendwie frei gemacht«, hätte sich auch Aaus diesem TUnN: VO

Barnabas getrennt, und nicht, W1e as meınt, des Johannes Markus9 und
Petrus Sal sel ach seinem ortigen unrüuhmlichen T1 »irgendwo 1mM des
iruüuhen Christentums verschwunden« (sıc! 68,136) Dieser Theorie gegenüber
bemerkt Dupont“ mıt eC. da damıt Grundlage und Sinnhaftigkeit der
Ausführungen des Paulus 1ın Gal Z 1= 10 entfallen würden; hätte doch die Commu-
N10, auf die ©1 sich dort berulft, unter der genannten Voraussetzung diesem
Zeitpunkt nicht mehr bestanden. Womöglich och urio0ser erscheint die VO  an Sch
ohne jegliche Begründung vorgetragene Behauptung, aus dem Galaterbrief gıinge
hervor, »dals das Aposteltum des Paulus VO  a} der Jerusalemer Synode ın Wırklich-
Reıt nıcht anerkannt« worden sel 83)

Als zweıtes Beispiel eınes Konfliktes wiıird ein olcher zwischen Paulus und
Apollos behauptet 70,76) Zu Unrecht el da, Paulus hätte dem Apollos

11 aın Paul, temoın de la collegialıte apostolique et de la primaute de saınt Pierre, 1n Congar (Hg.),
La Collegialite episcopale. Hıstoire et theologie nam Sanctam 52 Parıs 1965 11=39 34f)
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»nach dem Bericht der Apostelgeschichte In Korinth die an: aufgelegt.. << (Apg
19, 1—6), denn ach diesem Bericht geschah die iragliche Handauflegung Urc.
Paulus In Ephesus einem Zeıtpunkt, da Apollos sich In Korinth uthielt Da
Paulus In Apollos späater eıinen Gegner gesehen habe, W1e unter Berufung auf Kor
1= ausgeführt Wird, erscheint übertrieben; der Begriff der »Spannung« (wie sS1e
auch heute hundertfach zwischen Seelsorgern este genugt durchaus, den
Textaussagen gerecht werden.

Eın etztes eispiel: Die »]ohanneische Gemeinde« habe sich anfänglich
die Einführung eliner amtlichen Autoriıtät gewehrt Hıerzu hatten Van-
hoye/Crouzel ach » Das kirchliche Amt« fundierte edenken angemeldet
auf die der Autor wiederum mıt keinem Wort eingeht.

»Sündenfall« der Kırche das Jahr 00O0?

egen Ende des ware ach Sch ın der Kirche eine Veränderung VOT sich
CSANSCNH, die dem aucC: seıt Paulus immerhin och weıtgehend) gesunden Urzu-
stand eın Ende gemacht hätte Das sıeht au:  ®N Im allgemeinen Kompetenzkonflikt
sıegt schließlich die örtliche Leıtung der Kirchen und zieht die Lehrautorität der
iIrüheren Propheten und Lehrer sich. Ihre JIräger LENNEN sich Jetz Presbyter-
Episkopen und Diakone; ihnen gelingt ach und nach, die aCcC der Gastgeber
VON Gemeinden neutralisieren, die »Propheten« verdrängen und siıch selbst
alle Autorität vorzubehalten. Jetzt mussen sıch die Christen erstmals »der einen
Autorität unterwerfen«. unehmen: erfolgt in außerkanonischen Schriften eine
»theologische Legıtimation VON ihrem Wesen ach nichtevangelischen nterord-
@S- und Machtverhältnissen« eine Tendenz, die allerdings 1m Epheserbrief
und In den Pastoralbriefen bereıits begonnen hat Das urchristliche »weder Mannn
och Trau << wird In den »Haustafeln« des Kolosserbriefes, des Epheserbriefes
und des ersten Petrusbriefes »gebrochen«. Das geschieht miıssionarischen
Absichten« mithin wiederum Aaus pastoralem Opportunismus) Innerhalb der aus
dem Heidentum nunmehr übernommenen hierarchischen Beziehungen wird » Ge-
horsam« ZU »Schlüsselwort« und darın drückt sich »deutlic vernehmbar ‘die
Stimme der gutsıtulerten Klasse DIiese Fehlentwicklung ist ın all den neute-
stamentlichen Schriften anfanghaft wirksam, die NaC heute vorherrschender
exegetischer NSIC. der nachpaulinischen Tradition Kleinasiens zugehören
(84,89,109,285)

Kritisch ist azu bemerken, daß auch Paulus ın seınen allgemein als echt
anerkannten Briefen mehnriac. und Zu Teil ın recht schrof{ffer Weise Gehorsam
verlangt oder seıne eigene VO  — Christus empfangene Vollmacht geltend macht
(etwa Kor 4, Z %e 1E ess S 6; Phlim ö5 Kor 10, 6  9 L5 10) un somıt
diesbezüglich zwischen 5() und 100 allenfalls eine unterschiedliche Akzentuierung,
aber eın MC festzustellen ist.
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Die rage der SuRzessio0n

Aus dem Vorhergehenden ist hinlänglich eutlc geworden, daß Sch die
Amtsvollmacht ın der Kırche nıcht als S1IC.  ar und kontrollierbar VO Apostelkol-
legium her vermittelt ansıeht. 1ele weıtere Aussagen des Buches erhärten diese
Feststellung. » Das kirchliche Amt wird148  Francois Reckinger  5. Die Frage der Sukzession  Aus dem Vorhergehenden ist hinlänglich deutlich geworden, daß Sch. die  Amtsvollmacht in der Kirche nicht als sichtbar und kontrollierbar vom Apostelkol-  legium her vermittelt ansieht. Viele weitere Aussagen des Buches erhärten diese  Feststellung. »Das kirchliche Amt wird ... an einer Stelle sogar ausdrücklich als  Einsetzung des Paulus dargestellt«, heißt es im Hinblick auf 2 Tim 1, 6, aber das ist  halt nur eine »Darstellung«, die für uns das in den späteren paulinischen Gemein-  den entstandene Bewußtsein anzeigt, »daß man das Fortbestehen der amtlichen  Leitung um der apostolischen Gemeinde ... willen auch institutionell sichern muß«  (122f). Wieder wird dabei ein Text falsch gelesen, wenn es heißt, an der zitierten  Stelle würde Paulus Presbytern die Hände auflegen. In Wirklichkeit legt er sie dem  Timotheus auf, und dieser wird, wie Sch. 123 richtig hervorhebt, nie Presbyter  genannt. Nicht die Amtssukzession sei primär, sondern die inhaltliche (124);  Grund der Sukzession des Timotheus sei (nur?) die Gemeinsamkeit des Glaubens  zwischen ihm und Paulus (101). Die Gemeinden senden Missionare aus (139). Der  Autor geht nicht auf die Frage ein, ob alle Gemeindeglieder dabei in derselben  Weise mitwirken oder ob den Leitern eine spezifische, unverwechselbare, »ordi-  nierende« Rolle zukommt; wesentlich und zur Gültigkeit erforderlich ist das für  ihn offensichtlich nicht.  140142 folgt dann die Darlegung der typisch protestantischen Sukzessionsleh-  re. Es gibt vier Dimensionen der »Apostolizität der Kirchen«; Gründung durch die  Apostel; apostolischer Gehalt der Überlieferung und der Schriften; Apostolizität  der durch den apostolischen Glauben normierten Gemeinschaften; Apostolizität  der Ämter (successio apostolica).  Glaubensgemeinschaften, die die »formalisierte« Amtsnachfolge nicht bewahrt  haben, können ebensogut Kirchen im Vollsinn des Wortes sein und gültige Ämter  haben wie die katholische und die nichtkatholischen orientalischen Kirchen.  Die konkrete Ausformulierung der Ämter ist historisch kontingent, und Amts-  theologie entsteht meist im Verlauf eines Kampfes um Kompetenzen, »oft auch als  nachträgliche theologische Rechtfertigung erworbener Autoritätspositionen«*, In  ausdrücklichem Widerspruch zum »Schreiben der Kongregation für die Glaubens-  lehre... über einige Fragen bezüglich des Dieners der Eucharistie« vom 6. 8. 1983  wird diese Position abschließend noch einmal bekräftigt (314f). Ausgiebig kom-  men alle möglichen Hypothesen hinsichtlich des konkreten Werdegangs der  Ämterentfaltung im ausgehenden 1. und im 2. Jh. zur Sprache, u.a. auch die  kuriose These, daß der Monepiskopat »diakonalen Ursprungs« sei (154); nirgend-  wo aber wird klar und deutlich die grundlegendste aller Aussagen der Glaubens-  überlieferung zum Amt bekennend ausgesagt, nämlich daß die Bischöfe Apostel-  nachfolger sind, einerlei wer zwischen etwa 70 und 150 die Zwischenglieder  zwischen ihnen und den Aposteln gewesen sein mögen.  ” 143f; ähnlich 145{f.eıner Stelle ausdrücklich als
Einsetzung des Paulus dargestellt«, el s 1m 1INDI1C. auf 11ım 1L 6, aber das ist
halt 1L1UT eıne »Darstellung«, die für unlls das 1ın den spateren paulinischen Gemein-
den entstandene Bewußtsein anzeıgt, »daß ILal das Fortbestehen der amtlichen
Leıtung der apostolischen Gemeinde wiıllen auch institutionell sichern muß«

1eder wiıird el eın ext falsch gelesen, WEeNn C555 el der zıtıerten
Stelle würde Paulus Presbytern die an auflegen. In Wirklichkeit legt G s1e dem
Timotheus auf, und dieser wird, W1e Sch 123 richtig hervorhebt, nıe Presbyter
genannt. 1C die Amtssukzession se1 prımär, sondern die inhaltlıche
TUn der Sukzession des Timotheus se1 (nur?) die Gemeinsamkeit des auDbDens
zwischen ihm und Paulus DDIie Gemeinden senden Mıissıonare aus Der
Autor geht nicht auf die rage e1In, ob alle Gemeindeglieder el ıIn derselben
Weise mıtwirken oder ob den Leıtern eine spezifische, unverwechselbare, »Ordi-
niıerende« zukommt; wesentlich und Z.UT Gültigkeit ertforderlich ist das für
ihn offensichtlich nıcht

140—147) olg annn die Darlegung der ypısch protestantıischen SukRzessionsleh-
Es g1Dt 1er Dimensionen der » Apostolizıtät der Kirchen«; ründung Urc. die

Apostel; apostolischer Gehalt der Überlieferung und der Schriften; Apostolizıtät
der Urc den apostolischen Glauben normıilerten Gemeinschaften; Apostolizität
der Amter (SUCCESSIO apostolica).

Glaubensgemeinschaften, die die »formalisierte« Amtsnachfolge nicht bewahrt
aben, können ebensogut Kirchen 1mM Ollsınn des Wortes se1ın und gültige Amter
en WI1e die katholische un die niıchtkatholischen orientalischen Kirchen

DIe konkrete Ausformulierung der AÄAmter ist historisch kontingent, und Amts-
theologie entsteht meıst 1m Verlauf eınes Kampftes Kompetenzen, »olft auch als
nachträgliche theologische Rechtfertigung erworbener Autorıtätspositionen«**. In
ausdrücklichem Widerspruch ZU »Schreiben der Kongregatıion für die auDens-
Tre ber ein1ıge Fragen bezüglich des DIieners der Eucharistie« VO 1983
wiıird diese Posıtion abschließend och einmal bekräftigt Ausgiebig kom-
INeN alle möglichen Hypothesen hinsichtlich des konkreten Werdegangs der
AÄmterentfaltung 1M ausgehende und 1m ZUr prache, auch die
kuriose ese, daß der Monepiskopat »diakonalen Ursprungs« sel nirgend-

aber wird klar und eutlic. die grundlegendste er Aussagen der aubens-
überlieferung ZU. Amt bekennend ausgesagt, nämlich daß die 1SCHNOTIe Apostel-
nach{folger sind, einerlei WCI zwıischen etiwa und 150 die Zwischenglieder
zwischen ihnen und den posteln SCWESECNH seın mögen.

12 143 f’ hnlıch 145
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Dazu sSe1 lediglich angemerkt, daß die drel ersten VO  — Sch erwähnten Diımensio-

LICIH der Apostolizıtät ZWarTr sehr bedeutsam, als objektiv nachprüfbares Unterschei-
dungsRriterium gegenüber den vielfältigen, einander auch In wichtigen Fragen
widersprechenden Gemeinschaften und Glaubensrichtungen jedoch aum VOI
Nutzen Siınd, weıl alle S1e bei sich verwirklicht sehen; und daß deswegen die
Glaubensüberlieferung seıt Klemens VO  — Rom und insbesondere renäus die nach-
prüibare Sukzession der 1SCHNOIe als das diesbezügliche Kriterium hervorgestri-
chen hat eın Krıterium, das 1ın der Tat en Zeıten ermöglıicht hat, die Zahl
der rmvalisierenden Glaubensgemeinschaften, die als die authentische Kirche Jesu
Christı In rage kommen konnten, WenNnn nıcht auf eine einz1ıge, doch auft eın csehr
überschaubares Maß reduzieren. renäus auffallenderweise bei Sch unter
den Traditionszeugen des

Dıie Ordinatıion

Zur Zeıt des Auftfbaus der paulinischen Gemeinden habe »noch eın formelles
Verfahren für Wahl und Anstellung konkreter Leıter, Propheten und Lehrer«
und »auch nicht eıne hbesondere liturgische Umrahmung« dieses Vorganges SCHC-
ben*?® amı ist ausgesagt, welche Bedeutung der Autor der ÖOrdination beimißt:
S1e ist lıturgische Umrahmung eines es, der siıch nicht blo[( damals auch ohne
S1e gültig geschehen konnte, sondern auch heute geschehen ann (wie Adus den 1mM
tolgenden besprechenden Stellen, besonders 317, hervorgeht). Zur historischen
rage ist Ob in den iIrühen pauliniıschen Gemeinden Hre Handauftle-
Sung ordiniert wurde, wIlIssen WITr nicht Entscheidend für den Glauben Ist, daß alle
Leitungsautorität, die CS in der nachapostolischen Kirche g1bt, VOIN den posteln
her mıtgeteilt ist und 1SC. wenıgstens seıt dem nıcht mehr anders als
durch die Ordination unter Handauflegung selıtens ordinierter »Ganzbevollmäch-
tıgter« weltergegeben wird. Posıtıive Belege afür, daß In der frühen Apostelzei
Amtseinsetzung ohne Handauflegung praktiziert worden sel, g1Dt CS keine. Wer
behaupten möchte, da dies genere der Fall SCWESCH sel, muß nıcht 1Ur die
Pastoralbriefe und die Apostelgeschichte »spätdatieren«, sondern letzterer auch
eiıne historisch unzutreffende Wiedergabe der Amtseinführung der Sıieben (6, ı
nachweisen. Das aber dürfte Sch insbesondere auch deshalb schwerfallen, weıl CI
die Einsetzung VOoNn Presbytern Urc Paulus und Barnabas ın den kleinasiatischen
Gemeinden Apg 14, 23) für historisch hält Allerdings bleibt sich
demgegenüber auch SONS nicht konsequent; insbesondere, WE darzutun
versucht, die Pastoralbriefe wollten die Ordination Urc Handauflegung und der
TSste Petrusbrie das Amt der Presbyter als olches ın den Adressatengemeinden
erstmals eingeführt sehen Was den Textaussagen eindeutig wıder-
Spricht‘*.
13 Z Hervorhebung VO  —_ MIr.
14 Petr 47 12A9 ist uch keineswegs »eindeutig die ede VOIl einer charısmatischen Entstehung der
Amter«, WIe ID behauptet wird.



150 Franco1s RecRkinger
Fur Sch ist » eigentlich nebensächlich«, W1e 11a In der en Kirche

Gemeindeleiter wurde DIie bereıts erwähnte Amtseinführung der Sieben
Apg 6, 1—6) wird VO ihm auf unehrliche Weıse wiedergegeben: >> da ‘die
Apostel mıt der SanzeCll Gemeinde‘’ (Apg 6,150  Francois Reckinger  Für Sch. ist es »eigentlich nebensächlich«, wie man in der frühen Kirche  Gemeindeleiter wurde (105). Die bereits erwähnte Amtseinführung der Sieben  (Apg 6, 1-6) wird von ihm auf unehrliche Weise wiedergegeben: » ...daß ‘die  Apostel zusammen mit der ganzen Gemeinde’ (Apg 6, 2) ... sieben Gemeindeglie-  der anwiesen... «. In Wirklichkeit steht da, daß die Apostel die Gemeinde  zusammenriefen und ihr dann sehr differenziert vorgetragen haben, was die einen  und was die anderen zu tun hätten: » Wählt aus eurer Mitte sieben Männer...;  ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen«. Von einer solcherart gewonnenen  »biblischen Basis« ausgehend, wird es für den Autor möglich, zu behaupten, bei  den altkirchlichen Ordinationen sei das Volk nicht nur (Mit-) Träger der Wahl,  sondern auch der Weihe gewesen, und die Handauflegung durch die Nachbarbi-  schöfe sei lediglich dazu dagewesen, die durch das Volk bereits erfolgte »ordina-  tio« zu bestätigen (158—160) — was in den dafür angeführten Texten insbesondere  von Cyprian keinerlei Stütze findet.  Daß die Diakonatsanwärter geprüft werden sollen, wird in 1 Tim 3, 10 gefor-  dert; daß dies durch die Gemeinde geschehen soll, ist von Sch. (125) frei hinzuer-  funden. Die »Apostolischen Konstitutionen« sagen nicht, wie er (163) behauptet,  daß die Ortskirche den apostolischen Glauben des Kandidaten zum Bischofsamt  prüft, sondern: Das Volk wählt; der Hauptkonsekrator befragt Presbyterium und  Volk noch einmal rituell, ob dieser es ist, den sie als Bischof »verlangen«; ob er  würdig ist, fromm usw. D.h. aber, daß das Volk ihn durch die Wahlhandlung  verlangt, die Konsekratoren ihn dagegen durch die Ordination »geben«. Keines-  wegs kommt daher in dem genannten Werk eine angebliche »Amtsauffassung der  frühen Kirche zum Ausdruck: Amt kommt von unten... «; und schon gar nicht ist  dies in der »Apostolischen Tradition« Hippolyts der Fall, wie Sch. es in einem  Atemzug damit behauptet (167). Bezeichnend für die Verkennung des Eigenwertes  der Ordination (die 146f in recht konfuser Weise als eine »Herauskristallisierung  der baptismalen Geistgabe« dargestellt wird) ist die Tatsache, daß derart einschlä-  gige Werke zum Thema wie die von J. Lecuyer* und L. Ott'® in den Literaturanga-  ben nicht erscheinen. Hartnäckig wird dagegen die — von Lecuyer” ausdrücklich  monierte — Behauptung beibehalten: »Von Hieronymus wissen wir, daß die  Bischöfe allgemein aus dem Kollegium der Presbyter gewählt wurden, ohne daß  dabei eine neue Handauflegung stattfand... « (169). In Wirklichkeit erklärte der  Genannte lediglich, daß dies in Alexandrien bis gegen 250 der Fall gewesen sei —  eine Angabe, deren Wahrheitswert zudem, namentlich wiederum von Lecuyer'®,  mit guten Gründen in Frage gestellt wurde.  5 Le sacrement de l’ordination, Paris 1983.  16 Das Weihesakrament (HDG IV/5), Freiburg 1965.  ” A.0.O. (Anm. 15), 158, Anm. 22.  8 Le probleme des consecrations episcopales dans l’Eglise d’Alexandrie, in: Bulletin de Litterature  Eccl&siastique, 1964, 241—-257; La succession des &v&ques d’Alexandrie aux premiers siecles, ebd.,  1969 8199sıeben Gemeindeglie-
der anwıesen... « . In Wirklichkeit steht da, daß die Apostel die Gemeinde
zusammenrıefen un ihr annn sehr differenzie vorgetragen aben, W as die einen
und W as die anderen tun hätten: » Wahlt AUuUs Mıtte sieben Männer...;
ihnen werden WLY diese Aufgabe übertragen«. Von eiıner solcherart CWONNCHE
»biblischen Basıs« ausgehend, wird es für den Autor möglich, behaupten, bei
den altkirchlichen Ordinationen sel das olk nıcht 1LL1UT JIräger der Wahl,
sondern auch der el SCWESCH, und die Handauflegung RC die achbarbi-
schöfe sel lediglich azu dagewesen, die Urc. das olk bereits erfolgte »ordina-
t10« bestätigen W as 1ın den alur angeführten lTexten insbesondere
VO  — Cyprian keinerlei Stütze findet

Da die Diakonatsanwädrter geprüft werden sollen, wird iın 11ım 3, gefOr-
dert; daß 1es UNVC. dıe Gemeinde geschehen soll, ist VOIl Sch frei hinzuer-
funden DIie »Apostolischen Konstitutionen« nicht, W1e€e er behauptet,
daß die Ortskirche den apostolischen Glauben des Kandidaten ZUuU Bischofsamt
prüft, sondern: )Das olk Wa. der Hauptkonsekrator beiragt Presbyterium und
olk och einmal rıtuell, ob dieser CS ISt, den S1e als Bischof »verlangen«; ob
würdig Ist, fIfromm USW. aber, daß das olk ihn Urc. die Wahlhandlung
verlangt, die Konsekratoren ihn dagegen UrC. die Ordination »geben«. Keınes-
WC$S>S kommt er ın dem genannten Werk eiıne angebliche » Amtsauffassung der
firühen Kirche ZU USATUC. Amt kommt UÜon unten CC und schon Sar nıiıcht ist
1eSs In der » Apostolischen Tradition« Hıippolyts der Fall, W1€e Sch 1n einem
Atemzug damit behauptet Bezeichnend für die Verkennung des Eigenwertes
der Ordination (die 146{ 1n recht konfuser Weıse als eiıne »Herauskristallisierung
der baptısmalen Geistgabe« dargeste. WIr ist die Tatsache, da derart einschlä-
gıge er.Zema WI1IEe die VO  S Lecuyer” und ıIn den Liıteraturanga-
ben nicht erscheinen. Hartnäckig wird dagegen die VOINl Lecuyer“ ausdrücklich
monıilerte Behauptung beibehalten » Von Hıeronymus wI1Issen WIT, daß die
1SCHNOIe allgemeın aus dem Kollegium der Presbyter gewählt wurden, ohne daß
el eıne (AU(E Handauflegung stattfand.. C< In irklichkei erklärte der
Genannte lediglich, daß dies ın lexandrıen hıis 250 der Fall SCWESCH sel
eıne Angabe, deren Wahrheitswert zudem, namentlich wiederum VO  — Pecuverr,
mıt guten Gründen 1ın rage geste. wurde.

15 Le sacremen de V’ordination, Parıs 1983
16 Das Weihesakrament (HDG Freiburg 1965
17 A0 (Anm 15), 158, Anm
18 Le probleme des consecrations episcopales ans l’Eglise d’Alexandrie, 1: Bulletin de ture
Ecclesiastique, 1964, 241—2957; La SUCCESSION des eveques d’Alexandrie Al  K premiers siecles, eb:  9
1969 81—99



Christliche Identität WINRLÜILC. gewahrt? 151

Unentwegt wiederholt wird ebentfalls die Behauptung, Weihegewalt un: » Cha-
rakter« se]len identisch mıt der »Eingliederung des Amtsträgers In eıne estimmte
Gemeinde mıt der Geistgabe.. << »absolute Weihen« se]len VOT
Theodosius als »1m Wiıderspruch ZU Wesen VO  - Kırche und Amt« tehend
abgelehnt worden und gebe S1e erst seıt dem obwohl
Vanhoye/Crouze ihre Exıistenz 1mM Altertum einer el VON Beispielen
(u.a Origenes) überzeugend nachgewiesen hatten und obwohl Sch selbst
anderer Stelle derartige Beispiele rwähnt und dort dann auch das ichtige
dazu sagt » Verbot absoluter Weıiıhen«, aber nıcht das Bewußtsein, da sS1e ungültig
selen. Wiederholt wird ebenso, daß die Ordination ın heterodoxen Kirchen ach
der re der katholischen Kirche des Altertums ungültig SCWESCH se1
obwohl auch azu Vanhoye/Crouzel nachgewiesen aben, da dies keineswegs
allgemein hinsichtlich er heterodoxen Glaubensgemeinschaften ZUIFL
DIie VOIN Augustinus In dieser Beziehung hervorgehobene Unterscheidung ZWI1-
schen gültigem und iIruchtbarem Vollzug eines Sakramentes, der für die gesamte
spatere Sakramententheologie bahnbrechen: wurde, wird VO Autor kurzerhand
als rgebnis »intellektueller Kunstgriffe« abgetan

Kurilos un auf keinen Fall Ü die angeführten tellen belegt erscheint die
Behauptung, ischöfe, die ernsthaft versagten, selen ach der Auffassung der alten
Kirche ın irklichkei »Nıe 1SCHOIe SCWECSCIN« Ebenso verwunderlich
ıst die Ansicht, das ontologische Verständnis der Ordination und des » Weihecha-
rakters« gehe 1m wesentlichen auf das Priesterbild VO  a! de Berulle 1m
zurück 15,249) Eın IC ıIn die VOIN Lecuyver zıt1erten Quellen des Altertums*
ze1gt, daß dem nicht ist Und WE die orlentalische Tradıition den »Charakter«
nicht ennt, W1€e Sch ausIuhr dann annn sich allenfalls den AÄAusdruck
handeln; die AaC ist seıt dem ertum einschlußweise 1ın der ın Ost und West
vorhandenen Überzeugung gegeben, daß abgesetzte Amtsträger bei ihrer leder-
einsetzung nicht reordiniert werden brauchen, wolfür Lecuyer ebenfalls eıne

el VOIN Beispielen anführt?®.
Im übrigen verwundert in der dogmengeschichtlichen Darlegung VO  — Sch die

Vermengung UVUO  - wesentlichen un unwesentlichen Angaben ZZAU Amtstheologie.
Wesentlich ist die Unterscheidung zwıischen der konstitutiven ase der Kırche bis
Za Ende der Apostelzei und der nachfolgenden ase der »paradosis«. Wesent-
ich ist die rage, ob die Vollmacht des Bischoiskollegiums Ende des VO  =
den posteln erkomm und LLUT Urc. asselbe Bischoiskollegium miıttels der
Ordination weitergegeben werden kann; unwesentlich, W1€e sich die Zwischenglie-
der zwischen posteln und Bischoifskollegium 1mM einzelnen nannten und ab Wann

»epIskopos« seıne spezifische Bedeutung erhalten hat Wesentlich ist NIC: ob
diese Zwischenglieder eßhaft oder wandernd, W1e Timotheus und Tıtus;
auch niıcht eLtWa, ob SallZ Ägypten bis Z Ende des insgesamt 1Ur einen
einzigen Bischo{f oder Je einen olchen 1ın jeder größeren (vgl. 157)
19 Etwa Cyrill VO Alexandrien: »des eEXpressi1ons un realısme ‘ontologique’ etonnant«: Le sacrement
Anm IS U: vgl eb 136—147
20 EDd., bDes 240 —242; Z.U) »Charakter« ın der orlentalischen TIradıtion 256270
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ber 1ST C111C wesentliche rage ob CS nicht se1t der Apostelzeit den Unter-

schled zwischen Ganzbevollmächtigten und Teilbevollmächtigten g1Dt und
welıter der Kırche geben muß einerleili WIC diese beiden Personengruppen
bezeichnet werden Apg 2A17 WEeIS auf diesen Unterschie hın Phiılippus annn
INISSIONIETEN und taufen aber nıcht die Handauflegung ZUC Geistverleihung VOTI-

nehmen c trıfft darum nıcht da die Sieben »all das taten) Was die Apostel
aten« 96) Am Ende der Apostelzeıt ze1g sich der nterschnle': besonders darın
daß Timotheus und 11ıtus als Ganzbevollmächtigte ber Presbyter befinden
urteilen und solche tädten denen es och keine g1bt eiINZUSeEetiIzen en (Tit

Diese wesentlichen Fragen werden VO Autor entweder Sal nicht ZUr

Sprache gebrac oder ihrer Bedeutung verkannt und auf e1INeE ene geste. mı1t

dogmatisch derart sekundären Dıingen WIC dem Aufkommen der Privatmessen
dem Kompetenzstreıt zwiıischen Diözesanklerus und en ırttelalter
der Tatsache daß damals zwischen 1SCHNOIS und Abtsweihe (äußerlich!) aum C111

Unterschied bestanden habe Da 2 D 220)
Dementsprechend enn auch die Schlufßfolgerung hinsichtlich der Ordina-

t1on AaUuUs Katholiken »können sich diesem un ıma Papıer durchaus
wiederfinden« S1C VermsSsenNn darın lediglich CINISC Akzente« el
verlangt dieses Papıer daß die »episkopalen Kirchen die Apostolizität des
kirchlichen Amtes nichtepiskopalen Kırchen akzeptieren« 1—3 Dals darın
die Empfehlung die nichtepiskopalen Kirchen ausgesprochen wıird auch ihrer-
SEITS 1SCHNOIe eINZUSETIzen wird VO Autor als »der größte Mangel des 1ma-
Papıers« empfunden 1NDIIC. sowohl auf die calvinistischen Kirchen als auch
auf die »alternatıven Amtspraktiken der Gegenwart«

DIe Formen des Amtes werden ach ihm »durch die historisch wechselnde
Kirchenordnung geregelt« letztere aber offensichtlich ebensosehr Urc die »al-
ternatıven Praktiken« WIC UrC| die kirchliche Autorıtät bestimmt, deren tellung-
nahme Z rage erade 1 diesem Kontext VO Autor zurückgewilesen wird. Keın
under, da unter olchen Voraussetzungen die Okumene C111 » Abenteuer«
werden soll Fuür die Basısgruppen oder -gemeinden, deren Gunsten
eINTrı 1STt die Unmöglichkeit der Frauenweihe »endgültig PDASSC« S1C praktizieren
C111 Amt ohne Ordination und damıiıt ohne »e1nNe Art ontologischer rhöhung ber
alle anderen Gemeindemitglieder« ber S1e hätten nichts C1INE el die
verstanden würde als »das lıturgische Felern VOINN der Gemeinde (in Gemeınn-
schafit mıt anderen Gemeinden erbetenen Kandidaten für die Leıtung
Urc. die biblische Tradition normıerten Gemeinde << C111e el mithin die
LLUT das ausdrücken und »felern« würde W d auch ohne S1C OWILCSO geschieht (so
WIC etiwa die Beauftragung der ektoren und Akolythen) ine verstandene

Triıent mıt substantıa sacramentı ordinisel würde dem gerecht
gemeınt (sic! SIL7) Diejenigen die sich olchen Te und Praxıs
entgegenstellen sSıind »Kleingläubige die das Was Gang 1ST verurteilen un!
damıt die evangelısche ZuRunft blockieren« vgl auch 287{1 Leıtungsamt 1St
aufgrund der Geisttaufe auch ohne Ordination möglich und wird VOIN vielen
Femmistinnen denen der Autor Zusiimm dieser Weise angestrebt
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Der Vorsıtz der Eucharıistiefeier
DIie Untersuchung dieser rage ist ach dem esagten eigentlich müßig WEn

Ordination W1e dargelegt verstanden wird, ist Cc5 natürlich auch für den Eucharistie-
vorsıtz uner.  ich, ob I1LLanl S1e empfangen hat oder niıcht Ausgeführt wird CS och
einmal ausdrücklich 144 f DiIie Gemeinde hat eın eCc (Gnadenrecht) auf
die Eucharistie, »unabhängig VO  - en möglichen komplizierten Amtsproblemen«
Dogmengeschichtlich wird azu 1m eklatanten Wiıderspruch den Quellen, die
diese re seıt dem ausdrücklich bezeugen behauptet, erst das utkom:-
LLLCIN der » Priıvatmessen« hätte den edanken gefördert, »dal$ der Priester 1m
wesentlichen allein« für den Eucharistievorsitz ın rage kommt und erst seıt
dem gebe c5 die Überzeugung, daß CI allein gültig konsekrieren annn

Konfessioneller Relativismus

Im Zusammenhang mıt dem esagten ält die Art, WI1e VO  am} den christlichen
Kırchen 1mM Plural gesprochen und die katholische Kırche immer wieder als die
»römiısch-katholische« bezeichnet wird, vermuten, da der Autor ın ihr nıchts
anderes als eiıne VOINl vielen Kirchen erDlıc. die nıcht 1L1UT bürgerlich, sondern auch
theologisc. gleichberechtigt nebeneinander stehen. In die gleiche ichtung welılst
die Aussage ZU Irıenter Konzil,; auch dieses habe »° christliche ahrheit’ Z.UT

Sprache gebracht« LLUTL »auch«, neben vielfältigen anderen Vorgängen in
der Geschichte; und 1Ur Sprache gebracht«, nicht letztverbindlic und
irrtumsirei definiert.

Glaubensrelativismus schlechthin?

Die rage muß 111a sich auf jeden Fall tellen angesichts der Art, WI1e mıt
Schrifttexten uUumMSCSAaANSCH Wird“*, und angesichts der Aussage, daß dem christlı-
chen Glauben seı1ıt der Zeıt des Theodosius »eın politischer und ontologischer
NSpruc auf Totalıtät und FExklusıivıtät angedichtet« worden se1 Soll damit
der Absolutheitsanspruch des Christentums schliecCc.  ın gemeınt seın?

EinladungZ systemverändernden Ungehorsam
Unter erufung auf die Theorıe VOIl der »non-acceptatıo leg1s« der Frühschola-

stik ne orlegen einer Belegstelle Aaus dieser el wird dargetan, da eın
Gesetz, WL VO  = eiıner großen ehnrhel verworifen wird, »deshalb 1SC.
ırrelevant« wird. » Daraus geht hervor, dalß CS5, kirchengeschichtlich, auch einen

21 Beispiele 1mM vorhergehenden.
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Weg g1Dt, auf dem Tısten VO  } unten her, VO  — der Basıs duUs>, eıne kirchliche Praxıs
entwickeln können, die vorläufig ıIn Konkurrenz der offiziell geltenden kirchli-
chen Praxıs trıtt, die aber In ihrer christlichen Alternatiıve dann doch die herrschen-
de PraxIıs der Kirche werden annn - Aufgrund dessen wird dann die Einführung
der »alternatıven Amtsprax1s« VO  = untiten her empiohlen Zur erufung
auf frühscholastische Theologen ware, neben anderen kritischen Überlegungen
un Fragen, VOL em auf die Tatsache hinzuweılsen, daß die Genannten el
allenfalls Einzelgesetze innerhalb einer ın ihrer Gesamtheit als unantastbar gelten-
den Ordnung 1m Auge hatten, und nıiıcht eıne totale »Systemveränderung«, W1e
Sch und die VO  — ihm gestutzten Basısgruppen S1e ach dem oben esagten
befürworten.

Das Fazıt der Untersuchung ann 1LLUT lauten: christliche Identität wird In diesem
Werk In em aße verzeichnet und kirchliches Amt, W1e die katholische
Glaubensüberlieferung immer verstanden hat, bıs ZUT Unkenntlichkeit UMNSC-
deutet. I)as Amt ıIn der Kirche ist 1ın Wirklichkeit oben«: VOII aher,
T1ISTUS her »gekommen 1sSt« Gerade dadurch hat die Tra 1ın sıch, iın einem das
gegenwärtige, zeitliche en ZW alr einbegreitenden, zuglei1c. jedoch wesentlich
darüber hinausragenden Sınn »menschen-befreiend« wirken. Wenn CS 1SC.
teilweise 1ın einem »menschen-knechtenden« Sınn mißbraucht wurde und wird,
1eg das nicht seıner tiıftung UrcCc. T1ISTUS un se1iner Tradiıerung RC
Ormale und kontrollierbare Sukzession, sondern der menschlichen chwach-
eıt seiıner Iräger. Diesbezügliche Reform braucht darum nicht die Grundvertfas-
SUuns der Kirche, sondern LL1UT die sekundären Strukturen und insbesondere Menta-
lıtät und Haltung der Amtsträger un der Kirchenglieder betreiffen


